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1. Frist für Steuerermäßigung nach dem Erb­ 
fall beginnt regelmäßig mit dem Tod des 
Erblassers 

Hinterlässt eine verstorbene Person Vermögen sowie einen oder 
mehrere Erben, haben diese eine Erbschaftsteuererklärung abzuge­ 
ben. Unter Berücksichtigung der Höhe und Art der Vermögenswer­ 
te sowie der Nähe des Verwandtschaftsverhältnisses zum Erblasser 
haben die Erben mehr oder weniger Erbschaftsteuer zu entrichten. 
Möglicherweise fällt aufgrund des persönlichen Freibetrags auch gar 
keine Erbschaftsteuer an. 

Andererseits haben die Erben auch noch nicht durchgeführte Ein­ 
kommensteuererklärungen für den Verstorbenen aus der Vergangen­ 
heit und ggf. auch für die Zukunft vorzunehmen. Dies kann auch 
für mehrere Jahre nach dem Tod des Erblassers notwendig werden, 
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weil z.B. Erben nicht ermittelt werden können, Erbengemeinschaften 
nicht auseinandergesetzt werden und somit erst erheblich später 
etwaige dem Erblasser zuzuordnende Gewinne als Einkünfte zuzu­ 
ordnen sind. Dann haben die Erben die daraus resultierende Einkom­ 
mensteuer zu zahlen. 

Das Gesetz sieht vor, dass Erben im Rahmen der Einkommensbe­ 
steuerung auf Antrag eine Ermäßigung der Einkommensteuer um die 
Teile der Erbschaftsteuer erhalten können, die im Veranlagungsjahr 
des Todes oder in den darauffolgenden 4 Veranlagungszeiträumen 
angefallen sind. 

Was aber, wenn zwischen dem Tod des Erblassers und steuerrele­ 
vanten Vorgängen mehr als diese 5 Veranlagungszeiträume liegen? 

Hierüber hatte der Bundesfinanzhof (BFH) zu entscheiden, da die 
Finanzverwaltung trotz eines Antrags auf Steuerermäßigung 6 Jahre 
nach dem Tod des Erblassers zwar Erbschaftsteuer festgesetzt hatte, 
aber keine Steuerermäßigung im Rahmen der Einkommensbesteue­ 
rung gewährt hatte. Dies hatte eine Doppelbelastung von Erbschaft­ 
und Einkommensteuer für den Erben zur Folge. 

Im zu entscheidenden Fall hatte sich die Angelegenheit so lange 
hinausgezögert, weil aufgrund von Schwierigkeiten bei der Erbener­ 
mittlung der Erbschein erst so spät ausgestellt werden konnte, dass 
die Auseinandersetzung des Erbes mit steuerpflichtigen Vorgängen 
erst 6 Jahre nach dem Tod des Erblassers erfolgen konnte. 

Der Erbe war der Ansicht, dass der maßgebliche Zeitpunkt für die 
Fristberechnung zur Gewährung der Ermäßigung der Zahlungszeit­ 
punkt der Steuer sei. 

Dies haben jedoch sowohl das Finanzgericht als auch der BFH anders 
gesehen. Der maßgebliche Fristbeginn ist und bleibt der Tag des To­ 
des des Erblassers, unabhängig von der Kenntnis durch die Erben. Im 
Jahr des Todes sowie in den folgenden 4 Jahren können die Tarifer­ 
mäßigungen geltend gemacht werden. Es kommt daher nicht darauf 
an, wann die Zahlung der Steuer erfolgt oder Bescheide vorliegen. 

Betroffene Erben sollten sich hierzu auf jeden Fall individuell steu­ 
erlich beraten lassen. 



2. Corona-Hilfen für Selbstständige sind 
beitragspflichtiges Einkommen freiwillig 
gesetzlich Krankenversicherter 

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg (LSG) hat 
in 2. Instanz entschieden, dass die an Unternehmen und 
Selbstständige im Frühjahr 2020 ausgezahlte „Soforthilfe Corona" 
sozialversicherungsrechtlich dem Beitragsrecht in der gesetzlichen 
Kranken- und Pflegeversicherung unterfällt. Eine Revision wurde 
nicht zugelassen. 

Der Zuschuss erhöht den Gewinn des Selbstständigen und ist im 
Rahmen der Einkommensbesteuerung zu berücksichtigen. Dadurch 
erhöht der Zuschuss bei freiwillig gesetzlich Kranken- und Pflege­ 
versicherten den Beitrag. 

Für den Fall jedoch, dass der Zuschuss durch den Geber zurückge­ 
fordert wird, kann der Gewinn des Selbstständigen entsprechend um 
die Summe reduziert werden. 

Gleiches gilt dann auch für die Beiträge zur freiwilligen gesetzlichen 
Kranken- und Pflegeversicherung, denn Grundlage für die Höhe der 
Beiträge ist der Einkommensteuerbescheid, der bei einer Rückforde­ 
rung des Zuschusses geändert werden bzw., sofern noch nicht rechts­ 
kräftig, mit dem Einspruch offengehalten werden müsste. 

3. Zufluss von Tantiemen beim GmbH­ 
Gesellschafter-Geschäftsführer 

Es gilt der Grundsatz, dass Tantiemen mit ihrem Zufluss zu besteuern 
sind. Zugeflossen sind diese üblicherweise, wenn sie bar ausgezahlt 
oder unbar auf einem Bankkonto des Empfängers gutgeschrieben 
wurden. 

Sofern die Tantieme jedoch einem beherrschenden Gesellschafter­ 
Geschäftsführer einer GmbH zusteht, kann der Zufluss der Tantieme 
auch bereits fiktiv bei Fälligkeit erfolgen, und zwar durch Feststel­ 
lung des entsprechenden Jahresabschlusses der Gesellschaft, in dem 
die Tantiemeforderung des Gesellschafter-Geschäftsführers als Ver­ 
bindlichkeit im Abschluss ausgewiesen wird. 

Verzichtet der Gesellschafter-Geschäftsführer auf die Tantieme, 
kann es sich um eine verdeckte Einlage handeln. 

Eine Fälligkeit der Tantieme ist hingegen nicht gegeben, wenn diese 
im festgestellten Jahresabschluss nicht als Verbindlichkeit abgebil­ 
det ist. Dies gilt auch dann, wenn diese Vorgehensweise den Grund­ 
sätzen ordnungsgemäßer Buchführung widerspricht. 

Hierauf kommt es für die Fälligkeit und damit die Besteuerung der 
Tantieme beim Gesellschafter-Geschäftsführer nicht an. So sieht es 
mittlerweile der Bundesfinanzhof (BFH) entgegen der Auffassung 
der Finanzverwaltung. 

Der BFH hat ein entsprechendes Verfahren nach dieser Feststellung 
an das Finanzgericht (FG) zurückverwiesen, da bislang keine Fest­ 
stellungen getroffen worden waren, warum die Passivierung der 
Tantieme als Verbindlichkeit im Jahresabschluss unterblieben war. 
Dies kann verschiedene Gründe haben, die dann jeweils unterschied­ 
lich zu bewerten sein könnten. Das Ergebnis des 2. Rechtsganges 
beim FG ist daher abzuwarten. 

Das Bundesfinanzministerium hat sein BMF-Schreiben bislang nicht 
an die aktuelle Rechtssicht des BFH angepasst. Betroffene sollten 
sich daher steuerlich beraten lassen. 

4. Reduzierung der Fördersätze in den BAFA- 
Energieberatungsprogrammen seit 7.8.2024 

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) hat seit 
dem 7.8.2024 die Fördersätze für die Energieberatungsförderung für 
Gebäude, Anlagen und Systeme von bislang 80 °10 auf nun 50 O/o 
gekürzt. 

Dies betrifft von Experten durchgeführte Energieberatungen für Ein­ 
oder Zweifamilienhäuser, welche jetzt noch mit 50 O/o bzw. bis zu 
650 € förderfähig sind sowie bei Wohngebäuden ab 3 Wohneinhei­ 
ten mit 50 O/o bis zu 850 €. Für Wohnungseigentümergemeinschaf­ 
ten gibt es eine einmalige zusätzliche Förderung i.H. von 250 € für 
den Berater, der die Beratungsergebnisse der Wohnungseigentümer­ 
versammlung erläutert. 

5. Teilentgeltliche Übertragung von Immobilien 
auf dem Prüfstand - Einspruch ratsam 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat über eine ganz aktuell vom Finanz­ 
amt eingelegte Revision gegen ein Urteil des Niedersächsischen Fi­ 
nanzgerichts (FG) zu befinden. 

Das FG hatte entschieden, dass die teilentgeltliche Übertragung 
einer Immobilie im Wege vorweggenommener Erbfolge jedenfalls 
dann kein steuerpflichtiges privates Veräußerungsgeschäft darstellt, 
wenn die Immobilie für einen Kaufpreis unterhalb der historischen 
Anschaffungskosten veräußert wurde. Dann könne es nämlich nicht 
zu einem tatsächlichen Wertzuwachs seitens des Erwerbers kom­ 
men, sodass eine Besteuerung nicht möglich sei. Anderenfalls würde 
ein fiktiver steuerlicher Ertrag besteuert. 

Nach Auffassung des Gerichts handelt es sich bei einer solchen 
Vertragsgestaltung auch nicht um ein unwirksames Umgehungsge­ 
schäft. 

Der BFH wird zu klären haben, ob die Veräußerung einer Immobilie 
an einen Angehörigen innerhalb von 10 Jahren nach Anschaffung 
zu einem Entgelt unterhalb der historischen Anschaffungskosten 
gleichwohl einen Gewinn aus einem privaten Veräußerungsgeschäft 
darstellt. 

Betroffene Steuerpflichtige sollten sich an ihren Steuerberater wen­ 
den und beraten lassen, damit entsprechende Bescheide bis zu einer 
Entscheidung des BFH offengehalten werden. 

6. Zugangsfiktion bei Bekanntgabe von Steuer­ 
bescheiden ab 1.1.2025 nach 4 Tagen 

Versenden Behörden Verwaltungsakte, z.B. Bescheide, so geschieht 
dies derzeit noch in der Mehrzahl der Fälle auf dem Postweg mit 
.einfachem" Brief, also ohne eine konkrete Möglichkeit der Nachver­ 
folgung, wann der Brief beim Empfänger eingegangen ist. 

Aus diesem Grund gibt es eine gesetzliche Vermutungsregel, wann 
der Brief beim Empfänger eintrifft. Diese Frist betrug in der Vergan­ 
genheit 3 Tage. Da jedoch im Sommer 2024 die Laufzeitvorgaben 
verlängert wurden, wurden nun auch die Vermutungsregelungen für 
die Zustellung von Verwaltungsakten, hierzu gehören u.a. Steuerbe­ 
scheide, von 3 auf 4 Tage verlängert. Außerdem kann die Bekanntga­ 
be eines Steuerbescheids nach der Vermutungsregel nicht an einem 
Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag erfolgen. Die Neuerung 
gilt für Verwaltungsakte, die nach dem 31.12.2024 versendet werden. 
Wird also durch das Finanzamt ein Steuerbescheid an einem Diens- 



tag zur Post gegeben, wäre der vierte Tag nach der Zustellung ein 
Samstag. Da die Vermutungsregelung aber weder Samstag noch 
Sonntag greift, gilt der Bescheid erst am folgenden Montag als zu­ 
gestellt. Ein am Donnerstag vor Ostern zur Post gegebener Bescheid 
gilt aufgrund des sich an den Sonntag anschließenden Feiertags gar 
erst am folgenden Dienstag als zugestellt. 

Die Vermutungsregel kann durch den Empfänger allerdings erschüt­ 
tert und somit der Zugangszeitpunkt weiter verlängert werden, 
wenn der Empfänger den späteren Zugang nachweisen kann. 

Die Vermutungsregel gilt analog für die elektronische Übermittlung 
von Steuerbescheiden oder Verwaltungsakte, die elektronisch zum 
Abruf bereitgestellt werden. 

7. Steuerunterlagen für 2023 einreichen - 
Abgabefrist für von Beratern gefertigte 
Steuererklärungen läuft am 2.6.2025 ab 

Für Steuerpflichtige, die ihre Steuererklärungen durch einen Steu­ 
erberater abgeben lassen, gelten verlängerte Abgabefristen bei den 
Finanzverwaltungen. Für die Abgabe der Steuererklärungen für das 
2023 endende Wirtschaftsjahr gilt eine Abgabefrist für den Steu­ 
erberater zum 2.6.2025. Für von steuerlichen Beratern vertrete­ 
ne Land- und Forstwirte mit abweichendem Wirtschaftsjahr endet 
die Frist zur Abgabe der Steuererklärungen für das Wirtschaftsjahr 
2023/2024 am 31.10.2025 bzw. 3.11.2025, abhängig von den 
Feiertagen innerhalb der Bundesländer. 

Unterlagen und Belege müssen vorliegen, damit der Steuerberater 
die Abgabefrist einhalten kann. Mandanten sollten hierüber mit 
ihrem Steuerberater sprechen. 

Auch wenn in den meisten Fällen mit den Steuererklärungen keine 
Belege mehr beim Finanzamt eingereicht werden müssen, so gilt 
weiterhin die sog. Vorhalteverpflichtung. Hiernach müssen auf An­ 
forderung die Belege beim Finanzamt eingereicht werden können, 
sodass diese idealerweise bereits vor der Erstellung der Steuererklä­ 
rung mit beim Steuerberater eingereicht werden. 

8. Als Vermieter von Immobilien Hochwasser­ 
schäden steuerlich geltend machen 

Hochwasserlagen führen auch in Deutschland aktuell und in den 
letzten Jahren immer wieder zu persönlichen, aber auch wirt­ 
schaftlichen Problemen, wenn Grundstücks-, Gebäude- und lnven­ 
tarschäden zu beklagen sind. Wer über keine Elementarversicherung 
verfügt, die erlittene Schäden ersetzt, dem bleibt häufig nur die 
Abmilderung wirtschaftlicher Schäden durch die Möglichkeit der 
steuerlichen Berücksichtigung. Die jeweiligen Finanzverwaltungen 
der Bundesländer haben hierzu Katastrophenerlasse beschlossen. 

Während Mieter und selbstnutzende Immobilieneigentümer ent­ 
standene wirtschaftliche Schäden steuerlich lediglich als außerge­ 
wöhnliche Belastung unter Berücksichtigung der gesetzlich gere­ 
gelten zumutbaren Eigenleistung geltend machen können, besteht 
für Vermieter von Immobilieneigentum die Möglichkeit, diese als 
Werbungskosten bzw. als Betriebsausgaben abzusetzen, wenn es 
sich um eine gewerbliche Vermietung handelt. Aufwendungen für 
die Beseitigung von Schäden an Gebäuden und Grundstücken oder 
z.B. Neuherstellung bei Zerstörung der Bausubstanz können unter 
Nutzung einer steuerlichen Sonder- und Vereinfachungsregel mit 
bis zu 70.000 € sofort im Jahr der Durchführung und Rechnungs­ 
zahlung in der Steuererklärung angesetzt werden. Die Aufwendun- 

gen müssen tatsächlich entstanden sein. Wahlweise können sie 
aber auch auf 2 bis 5 Jahre verteilt werden. Sofern staatliche Hilfen 
oder Leistungen aus Hilfsfonds vereinnahmt werden, sind entspre­ 
chende Kürzungen auf die maximal 70.000 € vorzunehmen bzw. bei 
Vermietern die staatlichen Hilfen als Einnahme in der Steuererklä­ 
rung anzugeben. Oberhalb von 70.000 € erfolgt eine Einzelprüfung 
des Finanzamts. 

Sind Aufwendungen angefallen, mit denen das zerstörte Gebäude 
wieder aufgebaut wird, so ist die Inanspruchnahme einer Sonder­ 
abschreibung bis zu 30 O/o möglich, sofern mit der Schadensbeseiti­ 
gung bis zum Ablauf des dritten Jahres nach dem Schadensereignis 
begonnen wird, unabhängig davon, in welcher Höhe Aufwendungen 
dafür entstanden sind. 

Von Hochwasserschäden betroffene Immobilieneigentümer, ob Ver­ 
mieter oder nicht, sollten sich zu den steuerlichen Regeln sowie ggf. 
Sonderregelungen von ihrem Steuerberater Rat einholen. 

9. Gestellung von Mahlzeiten oder Unterkunft 
durch den Arbeitgeber (voraussichtliche 
Werte ab 1.1.2025) 

Arbeitnehmern, die unentgeltlich oder vergünstigt Mahlzeiten, die 
ihr Arbeitgeber ihnen anbietet, in Anspruch nehmen, werden diese 
Mahlzeiten als geldwerter Vorteil im Rahmen ihres Arbeitsverhält­ 
nisses zugerechnet. Dieser muss entsprechend versteuert werden. 

Die Sachbezugswerte werden sich im Vergleich zum Vorjahr vor­ 
aussichtlich erhöhen. Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) 
informierte zuletzt mit Schreiben vom 7.12.2023 über die ab dem 
1.1.2024 geltenden Sachbezugswerte. Zu den Sachbezugswerten ab 
1.1.2025 liegt bislang ein Entwurf vor, der im November 2024 (nach 
Drucklegung) verabschiedet werden soll. Danach sehen die Sach­ 
bezugswerte wie folgt aus (in Klammern Werte des Jahres 2024): 

» für ein Mittag- oder Abendessen beträgt der Wert je 4,40 € 
(vorher 4, 13 €) 

» für ein Frühstück 2,30 € (vorher 2, 17 €) 

» bei Vollverpflegung (Frühstück, Mittag- und Abendessen) 
beträgt der Gesamtwert 11,10 € (vorher 10,43 €) 

Diese Regelungen gelten auch für Mahlzeiten, die Arbeitnehmern 
während einer dienstlich veranlassten Auswärtstätigkeit oder bei 
doppelter Haushaltsführung zur Verfügung gestellt bzw. zugerech­ 
net werden, wenn der Preis der Mahlzeit 60 € nicht übersteigt. 
Sonst stellt der Wert der Mahlzeit insgesamt einen geldwerten Vor­ 
teil dar. 

Stellt der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer kostenlos oder vergüns­ 
tigt eine Unterkunft zur Verfügung, wird zwischen allgemeiner Un­ 
terkunft und einer Gemeinschaftsunterkunft unterschieden. Für die 
Nutzung einer Gemeinschaftsunterkunft richtet sich der Sachbe­ 
zug danach, mit wie vielen Personen die Gemeinschaftsunterkunft 
belegt ist. Je mehr Personen diese belegen, desto geringer ist der 
Sachbezug. 
Für die Höhe des Sachbezugs einer Unterkunft kommt es auch dar­ 
auf an, ob ein volljähriger Arbeitnehmer oder ein Jugendlicher bzw. 
Auszubildender diese bewohnt. 

So wird z.B. für eine Unterkunft, die einem volljährigen Arbeitneh­ 
mer zur Einzelnutzung zur Verfügung gestellt wird, ein monatlicher 
Sachbezugswert von 282 €, bei Jugendlichen oder Auszubildenden 
hingegen nur 239,70 € zugrundegelegt. Für Wohnungsüberlassung 
gelten andere Wertansätze, im Zweifel die ortsübliche Miete. 



10. Deutschlandticket 2025 Bei vorherigem Beratungsbedarf kontaktieren Unternehmer bitte 
ihren Steuerberater. 

Das Deutschlandticket soll auch für 2025 erhalten bleiben. Es wird 
voraussichtlich 58 € kosten. Zuschüsse durch den Arbeitgeber kön­ 
nen steuer- und sozialversicherungsfrei zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn gezahlt werden. Der Zuschuss ist auf die 
Höhe der Aufwendungen des Arbeitnehmers begrenzt. 

Die endgültige politische Entscheidung für 2025 wird trotz Minder­ 
heitsregierung noch in diesem Jahr erwartet. 

11. Änderung bei der E-Rechnungspflicht für 
Kleinunternehmer ab 1.1.2025 

Zum 1.1.2025 tritt die E-Rechnungspflicht für inländische Unter­ 
nehmen in Kraft. Hierzu wurde bereits mehrfach berichtet. 

Nach dem verabschiedeten Wachstumschancengesetz sollten diese 
Verpflichtungen auch vollumfänglich für Kleinunternehmer gelten. 
Fest steht, dass auch Kleinunternehmer ab 1.1.2025 in der Lage sein 
müssen, E-Rechnungen anderer Unternehmen zu empfangen. 

Vorgesehen war, dass Kleinunternehmer ab 1.1.2028 E-Rechnungen 
versenden müssen. So steht es auch im Schreiben des Bundesminis­ 
teriums der Finanzen (BMF) vom 15.10.2024 zur E-Rechnung. Dieses 
Schreiben bindet die Finanzverwaltung. 

Dies steht aber im Gegensatz zum Inhalt des Jahressteuergesetzes, 
welches der Bundestag am 18.10.2024 verabschiedet hat. Dort wur­ 
de die E-Rechnungspflicht für Kleinunternehmer im Hinblick auf den 
Versand der Rechnungen jedoch wieder gestrichen. 

Der Bundesrat soll dem Gesetz am 22.11.2024 zustimmen, nach hie­ 
sigem Drucklegungszeitpunkt. Es wird davon ausgegangen, dass die 
Zustimmung erfolgen wird. 

Auch Kleinunternehmer brauchen dann zum Empfang einer E-Rech­ 
nung nur ein E-Mail-Postfach bereitzuhalten. Es ist hierbei nicht er­ 
forderlich, dass das E-Mail-Postfach nur für den Rechnungsempfang 
genutzt wird. 

12. Mindestlohn steigt zum 1.1.2025 

Seit dem 1.1.2024 beträgt der Mindestlohn 12,41 €. Dieser Betrag 
wird zum 1.1.2025 auf 12,82 € steigen. 

Höhere Mindestlöhne können sich aus allgemeinverbindlichen Ta­ 
rifverträgen für bestimmte Branchen ergeben. Eine Liste der allge­ 
meinverbindlichen Tarifverträge ist auf der Homepage des Bundes­ 
ministeriums für Arbeit und Soziales (www.bmas.de) abrufbar. 

Die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen bedeutet, dass ge­ 
werbliche Arbeitgeber dieser Branchen auch ohne ausdrückliche 
Einbeziehung eines Tarifvertrags in den Arbeitsvertrag diesen in den 
für allgemeinverbindlich erklärten Punkten einhalten müssen. Dies 
gilt auch, wenn weder das Unternehmen tarifgebunden ist noch der 
Arbeitnehmer Gewerkschaftsmitglied. 

Insbesondere ist der in dem Tarifvertrag festgelegte Lohn zu zahlen, 
der auch höher sein kann als der gesetzliche Mindestlohn. Weiter­ 
hin sind die Arbeitsbedingungen einzuhalten, die Anzahl der dort 
genannten Urlaubstage zu gewähren, ggf. gelten auch besondere 
Kü nd igu ngsfristen. 

Im Rahmen eines Minijobs ist bei Mindestlohnvereinbarungen im 
Arbeitsvertrag darauf zu achten, dass die Geringfügigkeitsgrenze 
von 556 € ab dem 1.1.2025 sowie der Mindestlohn automatisch gel­ 
ten und es in diesen Fällen keiner Vertragsanpassung bedarf. 

Wer als Arbeitgeber entgegen des Gesetzes keinen Mindestlohn 
zahlt, schuldet unabhängig davon, ob der Arbeitnehmer diesen ein­ 
fordert oder dieses Verhalten eine Ordnungswidrigkeit oder Straftat 
darstellt, der Sozialversicherung die Beiträge, als würde der Min­ 
destlohn gezahlt. 

Arbeitsverträge, die keine Mindestlohnvereinbarung enthalten, aber 
den Mindestlohn aufgrund der vertraglichen Regelung ab 1.1.2025 
unterschreiten, sind ggf. anzupassen. 

Vielen Dank für das uns im Jahr 2024 entgegengebrachte Vertrauen, 
frohe Weihnachten und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr! 

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB) 

Seit 1.7.2024 = 3,37 0/o; 1.1. - 30.6.2024 = 3,62 0/o; 1.7. - 31.12.2023 = 3,12 0/o 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz''. 

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 
abgeschlossen bis 28.7.2014: 
abgeschlossen ab 29.7.2014: 

Basiszinssatz+ 5-0/o-Punkte 

Basiszinssatz+ 8-0/o-Punkte 
Basiszinssatz + 9-0/o-Punkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

Verbraucherpreisindex: 
(2020 = 100) 

2024: Oktober= 120,2; September= 119,7; August= 119,7; Juli= 119,8; Juni= 119,4; 
Mai= 119,3; April= 119,2; März= 118,6; Februar= 118,1; Januar= 117,6 
2023: Dezember= 117,4; November= 117,3 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de - Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren 

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. 


